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cGer/a/r/ ,6/7/777?..

£//e /7eae/7 //eg/emeate r/es /(o/??/??/ssa/vateo/eastes;

Z>ö5 Rez-wa/rizzzg.s/'eg/ezzzezzr zzzzz/ dz'e£>gäzzzzzzzge« zwm F7? (T7?£) 7957 ezz//za//ezz z/z'egz-zzzzz/-

sä/z/z'c/zezz ßeaz'/zz/zzzz/zgezz zzzzz/ £>z/5cMz//gz//zgezz, we/c/ze vo/z z/ezz Rec/zzzzz/zgj/zz/zz-e/TZ /«/•
z/z'e kezwa/rzzzzg z/ez-^wzee zzzzèez/zzzgz' /azz/ezzûf /:ozz5zz/r/ezt H>ezr/r>zz wtme/z. ßerez'A ôez z/er

£>5te//wzzg z/zeses ÂTozzze/zto wzzrezz wz> zz/z5 6ewzz55Z, z/zzss z/ze5 ez/ze zzw/a55ezzz/e Wezzèezzr-

Zze/Yi/zzg z/er üZzrzgezz ßeg/rYnezzre zz/zzZ ße/ze//e z/e5 ÂAwm«5zzz7z7Z5z/ze/zs7e5 ez/orz/erte.

Auch wenn die Arbeiten für die Schaffung dieser neuen Reglemente frühzeitig began-
nen, verzögerten personelle und drucktechnische Gründe den Zeitpunkt der Heraus-
gäbe. Wir bedauern dies sehr. Umsomehr sind wir froh, dass in den nächsten Tagen die
Zustellung (Bestellung der Reglemente siehe auf Seite 326) beginnen kann, und wir
hiernach die neuen Reglemente vorstellen dürfen.
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Reglement 60.1
<Truppenhaushalt> (TH)

Behelf 60.4
<Behelf für Einheitsfouriere> (BEFO)

Die Neuausgabe des Reglementes 60.1 TH (For-
mat A6j umfasst etwa 300 Seiten und ist - mit
über 100 zum Teil mehrfarbigen Abbildungen -
reich illustriert. Es enthält die Kapitel:

1. Allgemeines
2. Fachorgane und Personelles

3. Küchenmaterial
4. Warenkunde

5. Planung
6. Beschaffung der Verpflegungsmittel
7. Magazinierung
8. Möglichkeiten der Verpflegungszubereitung
9. Küchenorganisation

10. Küchendienst

11. Ernährungslehre
12. ACSD im Küchendienst

13. Kriegsmobilmachung
14. Schlussbestimmungen

Der «TH» bildet die Grundlage für die einheit-
liehe Führung des Verpflegungsdienstes in der
Armee. Er nimmt Rücksicht auf die Neuerun-
gen des VR und der VRE 87, auf die Verbesse-

rungen und die neu eingeführten materiellen
Mittel des Küchenkorpsmaterials, aber auch auf
die neusten Erkenntnisse der Ernährungslehre
und Hygiene.
Dieses Reglement ist für alle Organe des Ver-
pflegungsdienstes ein lehrreiches und prak-
tisches Nachschlagewerk, das die tägliche
Arbeit erleichtert. In der Tat, die Checklisten
mit den vielen Anhaltspunkten (siehe die
Abschnitte «Kontrollen durch Vorgesetzte»)
werden bestimmt auch von den Qm, Kom Of
und KK geschätzt. Als Neuerungen fallen vor
allem die Kapitel 12 und 13 ins Gewicht. In
Anbetracht des sehr detaillierten Inhaltsver-
zeichnisses, das eine gute und rasche Übersicht
der Materie erlaubt, wurde auf ein Sachregister
verzichtet.

Z)er «777» w/rd a/s /»e/soTz/zcA«.? Exe/w/z/ar a« <7/e

7wn'e/ge/u7/e«, KwcAe«cAe/s, Toune/'e 77D-

Âec/z«M«g.r/ù'/zre/'sowie Quart/erwe/ster, Commis-
san'atJOj(/7z/ere und Kn'egs/coww/ssàVe aègegeôen
(Tre/ne Kommunt/o-Tsxew/z/u/'e).

Das Reglement 60.4 BEFO ersetzt die bisherige
«Fourieranleitung». Es ist auf Format A5 ge-
druckt (somit besser leserlich), umfasst ca. 200
Seiten und enthält folgende Kapitel:

0. Personelles/Arbeitstechnik
1. Rechnungswesen

2. Sold

3. Verpflegung
4. Unterkunft
5. Transporte, Fahrzeuge und

Betriebsstoffdienst
6. Armeetiere
7. Genie-, Sanitäts- und Materialdienst
8. Bürobedürfnisse und PTT-Betriebe

9. Schäden

10. Militärisches Kontrollwesen
11. Kriegsmobilmachung
12. Versorgung
13. Schlussbestimmungen

1. Praktische Hilfe im Einsatz

2. Militärische Schriftstücke, Signaturen und
Abkürzungen

3. Begriffsbestimmungen
4. Sachregister

5. Buchhaltungszusammenhänge

Der «BEFO» bildet die Grundlage für die Arbeit
der Rechnungsführer. Dabei hat man auf jeg-
liehe Angaben über die Führung des Truppen-
haushaltes verzichtet, weil diese im Regl 60.1

«TH» enthalten sind. Dieser Behelf ist als LeAr-
AmcA zu betrachten, welches insbesondere bei
der Ausbildung der Fouriere unerlässlich ist. Er
wurde demzufolge an die Zielsetzungen, die
Arbeitsgebiete und Arbeitspläne der Fourier-
schule angepasst.

Der etwas ungewöhnliche Beginn der Kapitel
mit 0 (Null) ist dadurch begründet, dass die

Kapitel 1 bis 9 mit der Numerierung des VR und
der VRE sowie dem Kontenplan übereinstim-
men.

Der «BEFO» soll vor allem den neuen Fourieren
helfen, den Einstieg in ihre praktische Tätigkeit
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zu erleichtern und den bewährten Rechnungs-
führern die speditive und optimale Erledigung
ihrer täglichen Aufgaben zu ermöglichen.
Z)er zzÄfiTD» wz'rz/ zz/.ç /zmöw/z'c/zes Exem/z/ar z/e/z

Eourierge/î/ï/e«, iwffere/z zzzzz/ //D-Rec/zzzzzzzgs-

/w/zre/Tz .sowze z/ezz Qzzzz/tz'e/yzzezite/Tz, Äbz?zzm,Mzz-

//atiOjt/îz/ere« zzzzz/ A'n'egs'fcomwM^àVen zz/zgege/zezz

(Tcez'/ze fommanrfo-femp/a«J.

Behelf 60.5
<Menüvorschläge> (MV 88)

Es handelt sich hier um einen neuen Behelf 60.5
«MV 88» im Format A5 mit rund 30 Seiten. Es
ersetzt das Merkblatt Nr. 95.26 «Menü-Vor-
schläge» vom 1. 1. 77 und enthält folgende Kapi-
tel:

1. Allgemeine Grundsätze
(zur Menügestaltung)

2. Frühstücke

3. Hauptmahlzeiten
4. Nachtessen

5. Spezielle Menüs

6. Zwischenverpflegungen

7. Individuelle Zubereitung der Verpflegung

8. Muster von Verpflegungsplänen

9. Schlussbestimmungen

Die MV 88 bildet die Ergänzung des Regl 60.1

«TH» und ist ein praktisches Nachschlagebuch
für Fouriere und Küchenchefs bei der Erstellung
der Verpflegungspläne. Die Praxis hat in den
letzten Jahren gezeigt, dass die Menügestaltung
immer wieder Unsicherheiten und Schwierig-
keiten verursacht. Es werden Planungsfehler
gemacht, und man unterschätzt oft die Bedeu-
tung der Menüplanung sowie die Erstellung der
Verpflegungspläne und der Kostenberechnung
(siehe auch «Der Fourier» Nr. 5/1988, Seite 236,
Ziffer 4.5).

Die fachgerecht ausgewählten, auf die Bedürf-
nisse der Truppe abgestimmten Mahlzeiten sind
die Bausteine des Verpflegungsplanes. Der sorg-
faltig erstellte Verpflegungsplan wiederum ist
und bleibt die wichtigste und unentbehrlichste
Grundlage für die Arbeit von Fourier und
Küchenchef. Es wäre aber falsch, wenn bei den

Rechnungsführern die Meinung aufkommen
sollte, künftighin die Menüpläne einfach aus

dem Behelf abschreiben zu wollen. Die MV 88
soll den Fourieren und Küchenchefs, aber auch
den Quartiermeistern die nötige Hilfe und Ideen
bei der Erstellung von Verpflegungsplänen
geben.

Z>er.8e/ze//'MK<5# wzVz/zz/,s/zmon/zc/zes.ExzTO/z/zz/'
zzzz Tbzzfferge/zzT/ezz, Vizc/zezzc/ze/v, Fbzz/v'ere, ///J-
Rec/zzzzzzzgj/zz/zrer zzzzz/ Qzzzzrtz'e/'wewte/'zzègege/zen.

Reglement 60.7 df
«Organisation und Führung der
Detachementsküche> (OFDK)

Bei der «OFDK» handelt es sich um ein neues
Reglement im Format A5, zweisprachig, mit
rund 60 Seiten, illustriert. Es enthält die Kapitel:

1. Allgemeines
2. Behandlung und Aufbewahrung von

Verpflegungsmitteln
3. Verpflegungsplanung
4. Zubereitung und Abgabe von Mahlzeiten
5. Sicherheits- und Hygienevorschriften
6. Einsatz der Detachementsküche

7. Schlussbestimmungen

ff zz/zäzzge:

1. Musterverpflegungspläne
2. Grundbedarf an Verpflegungs- und

Verbrauchsmaterial

3. Kochrezepte

4. Alphabetisches Verzeichnis der
Kochrezepte

5. Sachregister

Die «OFDK» bildet die Grundlage für die Aus-
bildung der Detachementsküche und die Füh-
rung der Detachementsküche für einen Bestand
von 8-15 Personen.

Mit der Einführung des Waffensystems RAPIER
musste eine Detachementsküchenausrüstung
für die selbständigen Detachemente der Feuer-
einheiten entwickelt und beschafft werden.
Diese Ausrüstung fügt sich zwischen dem Ein-
zelkochgeschirr, (Zubereitung einzelner, einfa-
eher Mahlzeiten innerhalb der Gruppe) und der
Kochkiste in der Zugsausrüstung (Bestände von
25 bis 50 Mann) ein.

Leider kann die Detachementskochausrüstung
vorläufig lediglich an einzelne Formationen der
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Flieger- und Flab sowie Übermittlungstruppen
abgegeben werden. Die Zuteilung an For-
mationen anderer Waffengattungen wäre wün-
sehenswert und ist in Prüfung, deren Realisie-
rung ist jedoch zurzeit aus finanziellen Gründen
nicht denkbar. Wir bitten demzufolge auf die
Beantragung von Zuteilungen bzw. leihweiser
Abgabe der Detachementskochausrüstungen zu
verzichten.

Die Detachementsköche werden durch die vor-
gesetzten Verpflegungsfunktionäre (Küchen-
chefs, Fouriere und Quartiermeister) der betref-
fenden Truppe, vor allem während der Rekru-
tenschule, ausgebildet.

Z)u5 Feg/ewe«/ «OFZ)F» er/za/te« a/,s pmù'«//c/z<?.y
7/e Qwart/er/weAte/; Fow/vere, //£>-

Ree/i«w«g5/ü/u'e/' und Füc/zewc/ze/s der Forwa/zo-
«e«, d/e w/t e/wer Z)etae//ewentoAroc/7ö//i'rMS'tM«g

at/5gerws'ret /y/Ttd. Z)/e H/zgaie ez/o/gf gege/z F«7e
7955 d/re/ct dt/re// d/'eFDMZ o/zweFeyzW/z/ng. F/'/z

Fxew/7/arder«OFDÄ'» z.y/ zzzs'ätz/z'c/z z'/zy'ederDetu-
e/7ewe/;ty/coe//ßMi/'M5t//«g5k/5te ent/zu/ten.

Form 6.24 df
Fourier-Agenda
Die neue Fourier-Agenda (als Form 6.24 df
bezeichnet) im Format A6, Ringheft mit Regi-
ster, umfasst folgende Kapitel:
WP Wochenplan
TP Tagesplanung
R Rapportwesen

KR Kontrollen
M Mitteltabellen
PAB Personelles/Adressen/Bestände

WA Weiterausbildung
L Lieferanten

AB Arbeitsabläufe

D Diverses

Die «Fourier-Agenda» ist ein persönliches
Arbeitsmittel des Rechnungsführers und soll
bei der laufenden und sauberen Führung, die
Arbeitstechnik der Fouriere fördern und die

Erledigung ihrer Aufgaben erleichtern.

Mit der Führung der Agenda können die Kurs-
unterlagen in kompakter und handlicher Form
zusammengefasst werden. Die Trennung der
verschiedenen Kapitel erlaubt eine rasche und

gute Übersicht sowie eine einfache Überprü-
fung der täglichen Arbeiten. Besonders zu
erwähnen ist das Kapitel AB, welches die
Arbeitsabläufe (Checklisten) über die Tätigkei-
ten des Fouriers vor dem Dienst, bei der Reko-
gnoszierung, am Einrückungstag, an normalen
Tagen, am Sold- sowie Entlassungstag, auf Jah-
resende und bei Neueinteilung klar darstellt.

Z)/e Foz//7éY-.4ge«7a w/'/"7 u/y /7ewön//c//es' Fxew-
/z/ar «z/r a« a//e e/nge/ez/tezz z//z7 «oc/z 7/e/z.st/e/-
.y/e«7e« Foi/nere z//?7 //Z)-Äec/z«z/«g.y/w/zz-£T zzZzge-

gebe«. zt//e Fowr/ere 7er Four/erye/zw/e J/87
««7 èere/Yy w;7 7er /4ge«7a az/ygerz/y/et.

Ab 1989 wird das Formularpaket der Einheiten
einen Satz der Blätter der Fourier-Agenda ent-
halten, damit der Einheitsfourier die gebrauch-
ten Blätter für den nachfolgenden Wiederho-
lungs-, Ergänzungs- oder Landsturmkurs erset-
zen kann.

Bestellung der neuen Reglemente
Die neuen Reglemente werden wie üblich auf
dem Fachdienstweg des Kommissariatsdienstes
verteilt. Dieses vor einigen Jahren eingeführte
Verteilverfahren hat sich bewährt. Es liegt im
Interesse der «hellgrünen Vorgesetzten», dass

alle unterstellten Küchenchefs und Rechnungs-
führer in den Besitz der gültigen Unterlagen
kommen.

Für die Bestellung der Reglemente (ausgenom-
men Regl 60.7, OFDK) wird in den nächsten
Tagen den Kriegskommissären, Kommissariats-
Offizieren und Quartiermeistern ein vorgedruck-
tes Bestellformular zugesandt. Mit diesem ist
die nötige Anzahl der Reglemente für die unter-
stellten Fouriere, HD-Rechnungsführer, Kü-
chenchefs und Fouriergehilfen zu bestellen.

Wir bitten alle Besteller den hievor bei jedem
Reglement angegebenen Verteiler genau zu
konsultieren und «z/r die für den festgelegten
Empfänger bestimmten Exemplare aufzugeben.
Dadurch helfen sie, Rückfragen und Kosten zu

sparen.

Allen Funktionären des Kommissariatsdienstes
sowie den technischen Leitern der militärischen
hellgrünen Verbände empfehlen wir bei der
nächsten Dienstleistung bzw. ausserdienstli-
chen Veranstaltung einige Augenblicke der Ein-
führung und dem Studium der neuen Regle-
mente zu widmen.

Es wird sich bestimmt lohnen!
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